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Tierseuchenversicherung für Schweine, 
Milchvieh und Legehennen
Tierseuchen sind durch den globalen Warenverkehr 
zunehmend ein Risiko für Tierhaltende. 
Anzeigepflichtige Tierseuchen und über-
tragbare Krankheiten können die Existenz 
eines Landwirtschaftsbetriebs gefährden, 
denn die weiterlaufenden Betriebskosten 
müssen von Produzentinnen und Produ-
zenten getragen werden. Die öffentliche 
Hand gleicht keinen Ertragsschaden infolge 
einer aufgetretenen Tierseuche aus. Sie 
entschädigt je nach Seuche die finanziel-

len Folgen der Tierverluste und trägt die 
Kosten zur Eindämmung von Tierseuchen 
sowie die Entsorgung der Tierkörper. Eine 
Tierseuchenversicherung kann helfen, den 
Tier- und Einkommensverlust auszuglei-
chen. Aktuell bieten wir eine Versicherung 
für Zucht- und Mastschweine, Milchvieh 
sowie Legehennen gegen eine Vielzahl von 
Seuchen an.

Die Schweine-Tierseuchenversicherung 
versichert die finanziellen Folgen beim Auf-
treten einer versicherten Krankheit (resp. 

Tierseuche) und die von der zuständigen 
Behörde oder Institution getroffenen Mass-
nahmen.

 Enzootische Pneumonie (EP)

 Pleuropneumonie (APP)

	 Schnüffelkrankheit	(Progressive	
Rhinitis	Atrophicans,	pRA)

	 Porcine	reproduktive	und	
respiratorische	Syndrom	(PRRS)

	 Maul-	und	Klauenseuche	(MKS)

	 Afrikanische	Schweinepest	(ASP)

 Räude

	 Klassische	Schweinepest	(KSP)

	 Schweinedysenterie	(nur	
Mutterschweine	und	Remonten)

Folgende Krankheiten sind versichert:

	 Pauschale	Tierplatzentschädigung 

	 Versicherungssumme	wählbar

	 Rückwirkungsschäden	sind	gedeckt

Ihre Vorteile

Wichtig zu wissen
Auch wenn ein versicherter Betrieb un-
verschuldet in eine Schutzzone zu liegen 
kommt und behördliche Massnahmen die 
versicherte Geschäftstätigkeit einschränken 
(z.B. vorsorgliche Herdentötung, Einstal-
lungsverbot), liegt ein versichertes Ereignis 
vor. Solche Rückwirkungsschäden sind mit 
der Tierseuchenversicherung gedeckt.

	 Schadensdeckung	sowohl	
bei	teilweisem	als	auch	bei	
vollständigem	Betriebsunterbruch 

	 Versicherungssummen	für	
den	Betriebsunterbruch,	
Warenschäden	und	Tierverluste	
sind	wählbar.

	 Die	Haftzeit	für	180	oder	360	Tage	
ist	wählbar.

	 Rückwirkungsschäden	sind	gedeckt

Ihre Vorteile

Für Landwirt und Landwirtin ist ein ge-
sunder Milchviehbestand essentiell. Eine 
Milchvieh-Tierseuchenversicherung 
schützt Betriebe vor den finanziellen Folgen 
verursacht durch Tierseuchen oder durch 

eine akute Botulinumvergiftung (Vergiftung 
durch mit Botulinumtoxin kontaminier-
tem Futter). Der Umsatzverlust aus der 
Milchproduktion und der Tierwert sind im 
Schadenfall gedeckt.

	 Maul-	und	Klauenseuche	(MKS)

 Rinderpest

	 Milzbrand

	 Tollwut

	 Brucellose

	 Tuberkulose

	 Enzootische	Leukose

	 Paratuberkulose

	 Bovine	spongiforme	
Enzephalopathie	(BSE)

	 Salmonellose

 Listeriose

	 Infektiöse	bovine	Rhinotracheitis	
(IBR)	und	infektiöse	pustulöse	
Vulvovaginitis	(IPV)

	 akute	Botulinumvergiftung

Folgende Krankheiten sind versichert:
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Die Legehennen-Tierseuchenversi-
cherung wird im Rahmen einer Kollektiv-
versicherung in Zusammenarbeit mit der 
Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten 
GalloSuisse angeboten. Sie sichert die Er-
tragsausfälle gegen zehn Tierseuchen ab, 
darunter die Salmonelleninfektionen und 
die Geflügelgrippe.

	 Salmonelleninfektionen

	 Geflügelgrippe	(Geflügelpest,	aviäre	
Influenza)

	 Pseudopest	(Newcastle-Krankheit)

	 EggDropSyndrom

	 Rotlauf

	 Pasteurellose

 Pullorumseuche

	 Schwarzkopfkrankheit	
(Histomoniasis)

	 Infekt.	Laryngotracheitis	(ILT)	

	 Fremd-	und	Inhaltsstoffe	in	Konsum-	
und	Bruteiern

Folgende Krankheiten sind versichert:

	 Kollektivversicherung	
(GalloSuisse) 

	 Zucht-	oder	Produktionsbetriebe	
ab	einer	Grösse	von	51	Tier-	oder	
Brutplätzen	versicherbar

Ihre Vorteile


